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A N H A N G 

L o h n o r d n u n g I 

Voll- und Teilzeitbeschäftigte 

gültig ab 1. Jänner 2026 

BERUFSKATEGORIE 

MONATSLOHN 

(brutto) 

STUNDENLOHN 

(brutto) 

1. Gärtner mit

Lehrabschlussprüfung im 

Lehrberuf Landschaftsgärtner 

€ 2.722,54 € 15,71 

2. Grünanlagenpfleger

qualifiziert tätig

€ 2.209,57 € 12,75 

3. Grünanlagenpfleger hilfstätig € 1.944,42 € 11,22 

4. Maschinenführer € 2.046,67 € 11,81 

  Winterdienstzuschlag € 0,32 je Stunde € 0,32 je Stunde 

5. Land-, Forstarbeiter mit

Facharbeiterprüfung

€ 2.757,20 € 15,91 

6. Land-, Forstarbeiter

qualifiziert tätig 

€ 2.171,44 € 12,53 

7. Arbeiter, hilfstätig € 1.972,15 € 11,38 
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Auslagenersatz für Voll- und Teilzeitbeschäftigte 

Eine Dienstreise liegt dann vor, wenn ein Dienstnehmer über Auftrag des 
Arbeitgebers seinen Einsatzort verlässt bzw. wechselt.  

Als Dientort gilt die jeweils zuständige Geschäftsstelle des Maschinenrings. 

Die Hinfahrt vom Dienstort zum Einsatzort wird hinsichtlich der Gewährung vom 
amtlichen Kilometergeld als Dienstreise anerkannt. Gleiches gilt für die Rückfahrt 
vom letzten Einsatzort zum Dienstort.  

Ergibt sich vom Wohnort zum Einsatzort bzw. umgekehrt eine jeweils kürzere 
Fahrtstrecke, kann immer nur die kürzere Strecke verrechnet werden.  

Ist dem Dienstnehmer die tägliche Rückkehr zum ständigen Wohnort nicht möglich 
bzw. kann diese nicht zugemutet werden, ist diese als Dienstreise mit Anspruch auf 
Übernachtung am Einsatzort zu werten. Das Nächtigungsgeld beträgt pro Nacht € 
17,-- und dient zur Deckung der Ausgaben für Unterkunft einschließlich des 
Frühstücks. Werden Belege für die Nächtigung vorgelegt, so erfolgt eine Vergütung 
der Barauslagen bis zu einem Höchstsatz von € 30,-- pro Nacht.  

Dienstnehmer haben Anspruch auf Ersatz für Tagegelder, wenn die Arbeitseinsätze 
über Auftrag des Arbeitgebers an Einsatzorten außerhalb der Maschinenring-
Geschäftsstelle mit einer Mindestdauer von mehr als fünf Stunden erfolgen. 

Das Tagegeld dient zur Deckung der Mehrausgaben für Verpflegung sowie aller, mit 
der Dienstreise verbundenen persönlichen Aufwendungen des Dienstnehmers und 
beträgt pro Stunde € 2,50 bzw. für einen vollen Kalendertag € 30,--. 

Ein vom Arbeitgeber bezahltes Arbeitsessen führt zur Kürzung des Tagegeldes um 
50 % (berechnet nach der vollen Tagesgebühr).  
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Erläuterungen zur Lohntabelle 

1. Grünanlagenpfleger – qualifiziert tätig
In diese Kategorie fallen angelernte und/oder gelernte Dienstnehmer, die
qualifizierte Tätigkeiten des Baum- und Strauchschnittes, die Fällung von
Bäumen, sowie die Grünanlagenpflege- und gestaltung (Blumenbeete, Sträucher
und Bäume setzen, Rasenanlagen, Bau von Biotopen etc), verrichten.

2. Grünanlagenpfleger - hilfstätig
In dieser Kategorie fallen Dienstnehmer, die Hilfsarbeiten verrichten, für die keine
besondere Qualifikation erforderlich ist, jedoch im Bereich von Grünanlagen
und/oder Gärten tätig sind.

3. Maschinenführer
Unter diese Kategorie fallen alle Dienstnehmer, die Arbeiten, welche die
Bedienung von Maschinen und Geräten (zB Traktor, Mähtrac, selbstfahrende
Arbeitsmaschinen etc.) verbunden ist, verrichten.

4. Land- und Forstarbeiter – qualifiziert tätig
Unter diese Kategorie fallen alle Dienstnehmer, die wie auf einem bäuerlichen
Betrieb üblicherweise anfallenden Arbeiten selbständig verrichten (zB
Waldrodungen, Holz- und Schlägerungsarbeiten, Ackerungen, Kompostierungen
etc.).

5. Arbeiter
In dieser Kategorie fallen alle Dienstnehmer, die ohne besondere Qualifikation
Arbeiten verrichten.




